
Telefon: 0 233-92245  Personal- und 
Organisationsreferat 
KC Tarif-& Beamtenrecht 
POR-4/2 
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Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16255 

 

1 Anlage 

 

 

 

 

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 30.04.2025 

Öffentliche Sitzung 

 

 

I. Vortrag des Referenten 

 

Der Verwaltungs- und Personalausschuss hat die Beschlussvorlage am 09.04.2025 be-

handelt. Seitens der CSU/Freie Wähler-Fraktion wurde anliegender Änderungsantrag ein-

gebracht, der vom Ausschuss vorberatend beschlossen wurde. Daraus ergibt sich ein ge-

änderter Antrag des Referenten (Änderungen im Fettdruck dargestellt). 

 

 

II. Antrag des Referenten 

 

1. Tarifbeschäftigte auf Stellen der Fachrichtung Verwaltungsdienst des Sozialreferates, 

Amt für Wohnen und Migration, Abt. Soziale Wohnraumversorgung, Fachbereich 

Wohngeld mit den Funktionsbezeichnungen „SB Wohngeld“ oder „SB Information“ er-

halten nach Maßgabe der Ziffer 4 des Vortrages ab 01.05.2025 eine Arbeitsmarktzu-

lage in Höhe von 150 Euro brutto monatlich (bei Vollzeit).  

2. Die Arbeitsmarktzulage Wohngeld wird bis 31.12.2027 befristet. Soll sie verlängert 

werden, ist der Stadtrat erneut zu befassen. 

3. Die Finanzierung der Arbeitsmarktzulage in Höhe von bis zu 130.000 Euro im Jahr 

2025 bzw. 193.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 erfolgt aus dem Referats-

budget des Sozialreferates. 

4. Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt, nähere Einzelheiten und 

Rahmenvorgaben zur Arbeitsmarktzulage Wohngeld in Abstimmung mit dem Sozial-

referat auf dem Büroweg zu regeln und die Auszahlung umzusetzen. 

 

Zudem wird das Personal- und Organisationsreferat beauftragt, in Abstimmung 

mit dem Sozial- und IT-Referat auf die Stadt Nürnberg zuzugehen und die dort 

eingesetzte KI-Lösung in der Wohngeldstelle auf eine Übertragbarkeit für die 
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Wohngeldstelle bei der LHM zu überprüfen. Die potenzielle Umsetzung und Fi-

nanzierung ist aus Effizienzgewinnen zu gewährleisten. 

5. Die Zahlung der Arbeitsmarktzulage Wohngeld kann nach Maßgabe der Ziffer 4.4 des 

Vortrages mit sofortiger Wirkung für die Zukunft geändert oder widerrufen werden. 

6.  Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 

 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

 

Der / Die Vorsitzende Der / Die Referent/-in 

in Vertretung 

Ober-/Bürgermeister/-in 

ea. Stadtrat / ea. Stadträtin 

Stephan Westermaier 

Stadtdirektor 

 

 

IV. Abdruck von I. mit II. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

an das POR-S1/3 - Beschlusswesen 

z. K. 

 

V. Wv. Personal- und Organisationsreferat POR-4/2 

 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 

wird bestätigt. 

 

2. An das Sozialreferat-GL 

An die Stadtkämmerei-GL 

An den Gesamtpersonalrat 

 

z. K. 

 

Am 

 


